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avec toute sa virile énergie, atteint par les premiéres affres de
la. mort, mais avec ce dernier rayonnement du devoir accompli.

Bénédict Fontana fut enterré & Latsch avec les autres morts
de la journée, en 'an de grace 1499.

La gloire du haut fait rejaillit sur toute sa race tant en hon-
neur qu’en distinetion; mais hélas, la dynastie, pareille au grand
fleuve se mourant en minces ruisselets, s’éteignit vers le milieu
du XVIle siecle. Et I'on fit une greffe; & la demande du Révérend
Pére Florinus Inun, capucin curé de Coire, & I'évéque de cette
ville, Ulrich VI von Mont, qui transféra sur lui et ses fréres et
sceurs, le nom et les armes de la famille éteinte, a laquelle avait
appartenu leur grand’'mére paternelle. Et c’est ainsi que cette
oreffe s’est prolongée jusqu’a nos jours. La famille Fontana réside
toujours & Salux dans la maison du grand ancétre Bénédict Fon-
tana. : E. L. Dumont.

Mittelallerliche Quellen fiir den Familienforscher
Von Dr. Alb. Bruckner (Schluss)

Was die mittelalterlichen Eheschliessungen betrifft, so sind
wir hinsichtlich ihrer Datierung im Ganzen noch schlechter be-
stellt, als bei Geburt oder Taufe. Wir werden uns in den meisten
Fillen mit der Tatsache der Ehe zufrieden geben diirfen, zu deren
Feststellung wir sehr wertvolle Quellen besitzen. Es handelt sich
vor allem um Gerichtsprotokolle, die wahrscheinlich das lebendig-
ste Bild vom Spétmittelalter geben. Und zwar sind es die Akten
und Protokolle des Liegenschaftsverkehrs, die je nach den Gegen-
den als Schreinsbiicher, Bannrollen, Schéffen-, Grund-, Fertigungs-
biicher usw. bezeichnet werden *%). Sie enthalten die Handéinderun-
gen im Liegenschaftsverkehr und erschliessen, da es iiblich war,
dass bei solchen die Ehegatten gewdhnlich gemeinsam fertigten,
am ehesten die mittelalterlichen Eheschliessungen. Die Fertigun-
gen, die als Stadtbilicher oder als Notariats- bezw. Gerichtsurkun-

%) Redlich Privaturkunden, 181 ff.
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den sehr weit zuriickfiihren — die Kolner Schreinsbiicher und
Metzer Bannrollen noch in die 1. Hélfte des 12. Jahrhunderts —
vermitteln ein ungeheuer reiches genealogisches Material. Auch
die mittelalterlichen Steuerbiicher konnen fiir diesen Zweck sehr
nutzbringend herangezogen werden *).

Bei der zentralen Stellung, die der Tod im mittelalterlichen
Denken und religiosen Leben einnahm, ist die grosse Zahl der
Totenbiicher oder wie das Mittelalter auch treffend sagte der Libri
vitae, das heisst der Verzeichnisse der beim Tode ins (ewige) Leben
eintretenden Personen verstindlich. Es wire freilich verkehrt,
wollte man diese Biicher mit unsern neuzeitlichen und {ibrigens
auch den wenigen mittelalterlichen Sterberegistern auf eine Stufe
stellen. Sie haben beide miteinander wenig gemein. Im Gegensatz
zu den Kirchenbiichern dienten die mittelalterlichen Totenbiicher
dem Kult, dem Ahnen- und Totenkult, der auf uralte pagane Vor-
stellungen zuriickweist. In den frithen Verbriiderungsbiichern feh-
len die Todesdaten der Verstorbenen iiberhaupt*’). In den Nekro-
logien und Anniversaren wird der immerwiithrende Kalender zu-
grunde gelegt *"). Meist ohne Erwihnung des Todesjahres wird an

39) Als Beispiele seien erwihnt die von G. Schonberg (Finanzverhilt-
nigse der Stadt Basel im Mittelalter, Tiibingen 1879) verdtfentlichten Steuer-
listen Basels des 15. Jahrhunderts, die umfangreichen Steuerbiicher und
Steuerlisten von Stadt und Landschaft Ziirich des 14. und 15. Jahrhunderts
(hg. von A. Nabholz, ¥. Hegi und E. Hauser, Ziirich 1918, 1939), sowie der
ilteste Steuerrodel Luzerns von 1397 (hg. von P. X. Weber, im Geschichts-
freund, Bd. 62).

%0y Die Verbriiderungsbiicher (vgl. etwa die Ausgabe der St. Galler,
Reichenauer und Pfiverser von Piper in den Mon. Germ. hist. als Libri
Confraternitatum S. Galli Augiensis Fabariensis, Berlin 1884, wozu noch fiir
unser Gebiet wichtig das Remiremonter vgl. A. Ebner, in Neues Archiv der
Gesellschaft fiir #ltere deutsche Geschichtskunde, Bd. 19) enthalten im
allg. nur die Namen der verbriiderten gestorbenen oder lebenden Personen.
Aus inneren Griinden lisst sich die Datierung allein gewinnen. Zum Institut
der Verbriiderung vgl. besonders A. Ebner, Die klosterlichen Gebetsver-
briiderungen . .., Regensburg 1890.

41y Die Anniversare sind hergestellt speziell fiir den Gebrauch des
Priesters sei es zur Abhaltung der Feier, sei es zur Berechnung der auf
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dem Tag des erfolgten Todes in dem Jahrzeitenbuch der Name des
Verstorbenen, fiir den eine Messe zu seiner Erinnerung gestiftet
wurde, eingetragen. Dieser Eintrag dient dem Priester zur Abhal-
tung der Jahrzeitfeier. In den Anniversareintrigen figuriert der
Name des Verstorbenen, oft mit der Herkunft, gelegentlich mit
Titeln. Dazu kommt die Angabe der von ihm oder fiir ihn ge-
machten Stiftung. In den Nekrologien finden sich hingegen nur
die Namen der Verstorbenen ohne Angabe der Stiftung. Aber nicht
bloss der Tag des eingetretenen Todes ist im Anniversar festge-
halten. Oft kommt es vor, dass der Eintrag im Jahrzeitbuch der
Tag der Anniversarstiftung ist und gelegentlich finden wir unter
ein und demselben Datum die ganze Familie eingetragen *?). Nur
eine sehr genaue Untersuchung vermag uns die approximative
Entstehungszeit der einzelnen Eintrige zu erbringen, damit die
ungefihre Todeszeit der eingetragenen Personen, vorausgesetzt
dass wir es mit einem Originaljahrzeitenbuch, nicht aber mit einer
Kopie zu tun haben**). Solche Untersuchungen gehoren zu den
interessantesten, aber auch schwierigsten, die an die Mediaevistik
spéter Zeiten gestellt wird.

den Priester etc. entfallenden Anteile der Stiftung. Ein prichtiges Beispiel
bieten die Anniversare des Ziircher Grossmiinsters. Das Nekrologium hatte
dagegen diesen Zweck urspriinglich nicht.

42) Fin sehr wertvolles Zeugnis wurde mir kiirzlich aus Belgien mit-
geteilt. Es handelt sich danach um eine Anniversarstiftung der Basler
Familie Berner im Kloster Groenendal bei Lowen, um 1400. Der Text lautet:
«4. non. sept. Obitus Nycholai Bernere de Basilea cum uxore eius et paren-
tibus eorum. Item Nycholai eorum filii cum uxoribus et perentibus earum.
Item Johannis Salomonis filii eorum. Item Agnetis uxoris Johannis Ber-
nere. Item Johannig Bernere et Elyzabeth eius uxoris cum payentibus eius.
Item Berneri dicti Bernere cum uxore et parentibus eius.» Hierauf folgen
noch andere Namen, die mit den Bernern nichts zu tun haben. Die Ein-
trige sind dem Anniversar des Klosters Groenendal, Byiissel, Konigliche
Bibliothek, MS. 557—559, f. 38, entnommen.

+3) Wie wichtig es ist, genau festzustellen, ob es sich um das Original
oder die Kopie handelt, erhellt namentlich daraus, dass der Kopist die oft
schlecht geschriebenen Personennamen falsch wiedergibt, was die unlieb-
samsten Folgen haben kann.
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Zu den Totenbiichern tritt eine grosse Masse Archivalien aller
Art, die zur Bestimmung des Todesjahres und des Alters einer
Person wichtig sein konnen. Es sind vor allem die Inventare, die
in vielen Archiven in hohe Zeiten zuriickgehen. In Basel besitzen
wir z. B. noch Abintestatinventare, die sog. Beschreibbiichlein, etwa
von 1400 ab. Anderwirts gehen die Inventare und Testamente bis
ing 14. und 15. Jahrhundert zuriick **).

Frithzeitig ist der mittelalterliche Mensch militdrisch ausge-
bildet worden, friither als heute hat er mit seinem Studium an der
Universitit begonnen, ist zu einem Meister in die Lehre gegangen
und Geselle geworden. Die Dokumentation ist nicht schlecht, hingt
natiirlich von der Ueberlieferung der Archive ab. Die Universitéits-
matrikeln sind in grosser Anzahl vorhanden, vielfach auch ge-
druckt **). Gross ist die Zahl der militdrischen Listen, der Muster-
rodel, Reisrodel usw., die gewdhnlich die Namen der gemusterten
Knechte auffithren, ohne Altersangaben. Aber wie man im Mittel-
alter bereits mit 12 und 14 Jahren die Hochschulen aufgesucht hat,
so mussten eigens in der Schweiz Verbote erlassen werden, dass
die Jungmannschaft nicht unter dem 12. und 14. Jahr sich kriege-
risch betétigte, so dass man Riickschliisse auf das Alter vornehmen
darf. Auch die Gesellenverbinde, die vielfach identisch sind mit
den Verbinden der jugendlichen Krieger und Studenten, setzen
sich aus Jugendlichen zusammen. In Gesellen- und Bruderschafts-
biichern finden wir ihre Namen eingetragen *°).

Ging der Jiingling oder der Erwachsene in die Fremde, als
Handwerksbursche oder Auswanderer, erhielt er seit dem ausge-

*) In Frankfurt a. M. z. B. seit dem 14. Jahrhundert; vgl. auch Heyden-
reich II, 104 ff. betr. Testamente.

45) Die Eintriige umfassen in der Regel nur den Vor- und Geschlechts-
namen, Angaben iiber den Beruf, die Herkunft, iiber bezahlte Gebiihren,
selten Jahreszahlen, Angaben iiber das Alter usw.

46) Bruderschafts- und Gesellenbiicher aus dem 15. Jahrhundert sind da
und dort anzutreffen, sie enthalten weiter nichts als die Namen der Ge-
sellen, allenfalls die von ihnen entrichteten Betriige. Zu beachten ist, dass
Mitglieder der Bruderschaften sich nicht nur aus Jugendlichen rekrutieren.
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henden Mittelalter einen sogenannten Mannrechtsbrief, eine Be-
scheinigung der Behorde, dass er seinen Pflichten gegeniiber der
Stadt nachgekommen, er ehrlicher und ehelicher Geburt sei, einen
guten Leumund besitze usw. Nicht vergessen ist gewohnlich auch
der Name der Eltern, manchmal ist auch das Alter angegeben.
Lehrlingsbriefe, Meisterpriifungsbriefe, wie sie in der Neuzeit hiu-
fio vorkommen, diirften im Spitmittelalter sehr selten sein. Der
Mannrechtsbrief war erforderlich, wollte sich ein Fremder um das
Biirgerrecht einer Stadt bewerben. Im Mittelalter wurde das Biir-
gerrecht allerdings auch fiir besonders wertvolle, dem Gemeinwe-
sen erwiesene Dienste oder nach der Teilnahme an Feldziigen ver-
liehen. Die Neubiirger wurden frithzeitiz vom stidtischen Rat no-
tiert. In den Anfingen einer stidtischen Kanzlei nur in das Stadt-
buch eingetragen *7), mit Vor- und Zuname und Herkunftsbezeich-
nung, wurden sie bald In besondere vom Kanzlisten angelegte
Biirgeraufnahmebiicher eingeschrieben, worin sie mit Vor- und
Geschlechtsname samt Beruf und Herkunft, mit der Einkaufs-
summe und etwas spiter mit den einzelnen Modalititen des Ein-
kaufs figurieren. Waren die geschuldeten Summen bezahlt, so
wurde der Eintrag gestrichen. Solche Biicher gehen in den Archi-
ven bis ing 14. Jahrhundert zuriick. Sie sind eine der wichtigsten
Grundlagen fiir die mittelalterliche Familienforschung. Ergénzt
werden sie durch die Seckelamtsbiicher, in denen oft unter einer
besonderen Rubrik die eingegangenen Gebiihren fiir die Biirger-
einkiufe verzeichnet sind. Oder es wurden besondere Biirgerein-
kaufsregister angelegt *®). Mit der Verleihung des Biirgerrechts
hingt eng zusammen die Aufnahme in die Zunft. Auch dariiber

*7) Ein Beispiel die Eintrige iiber Einbiirgerungen im éltesten Stadt-
buch Basels, dem sog. Roten Buch, aus dem 14. Jahrhundert, vgl. Basler
Chroniken 1V, 3 ff.

*8) Ueberhaupt sind die Finanzakten und -Biicher von grosser Bedeu-
tung. Als Beispiele erwiihne ich die Tellbiicher der Stadt Bern (hg. von
F. E. Weiti, Bern 1896 und 1936, von E. Meyer, ib. 1930), den Stadthaushalt
Basels im Spitmittelalter (hg. von B. Harms, Basel 1909 ff.).
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besitzen wir in unseren Archiven sehr friihe Mitglieder-Listen, die
z. T. ins 14. Jahrhundert zuriickgehen *°).

War man als Biirger und Zunftangehoriger einer Stadt aufge-
nommen, so0 wurde auch ein Hauskauf in der Regel notwendig.
Auf die wichtigen Fertigungsprotokolle habe ich bereits aufmerk-
sam gemacht. Is gibt wenige Gebiete im spétmittelalterlichen
Stadtleben, die so reich dokumentiert sind, wie der Liegenschafts-
verkehr. Man ist denn verschiedentlich daran gegangen, fiir ein-
zelne Stadte ein historisch-topographisches Héuserbuch anzule-
gen®’). An dieser Stelle sei ferner der Grundzinsbiicher Erwidhnung
getan. Die im Mittelalter weit verbreitete Liegenschaftserbleihe,
die Belehnung von Grund und Boden, Haus und Hof in erblicher
Weise bis zum Zeitpunkt einer Frohnung oder dariiber hinaus hat
frithzeitig die wichtigsten Grundbesitzer d.h. Kirche und Stadt
dazu gefiihrt, besondere Register anzulegen, in welche die Namen
der Zinsner eingetragen wurden. Diese Biicher sind die notwen-
dige Erginzung zu den Fertigungsprotokollen.

Bei seiner Betitigung in der Oeffentlichkeit sehen wir den
spéitmittelalterlichen Menschen als Glied der niederen oder oberen
Verwaltung, der hohen politischen Behorde. In den Aemterbe-
satzungsbiichern lernen wir die Inhaber der zahlreichen Beamtun-
gen kennen, die Brotschauer, Ladenherren, Kaufhausherren, Fisch-
und Fleischbeschauer, Schafbeschauer, Feuerbeschauer, die Brunn-
knechte und Brunnmeister, die Gerichtsherren usw., aus den Rats-
besatzungsbiichern das hohe politische Personal der Biirgerschaft.
Beide Gruppen haben ein grosses Alter. Aus den langen Serien der

+9)  An Beispielen der Quellenauswertung vgl. etwa die musterhafte
Edition von Zunftarchivalien in W. Schnyders Quellen zur Ziircher Zunft-
geschichte (Ziirich 1936), oder die vorziigliche Darstellung einer Zunftge-
schichte in P. Kolner, Die Safranzunft zu Basel und ihre Handwerke und
Gewerbe (Basel 1935).

50y Vorbildlich das prichtige Konstanzer Héuserbueh von K. Beyerle,
A. Maurer und F. Hirsch, 1906—1908.
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mittelalterlichen Ratsprotokolle, die bis ins 14. Jahrhundert zuriick-
reichen, bekommen wir je nach der Zeit, der Gegend, dem Schrei-
ber ein bunteres oder blasseres Bild des gesamten oOffentlichen
stidtlichen Lebens. Die Missiven und eingelaufenen Korrespon-
denzen fremder Orte, die Instruktionen fiir die Gesandten an die
eidg. Tagsatzung, die Reichstage, fremde Hofe, die Bestallungs-
briete, Nobilitierungsdiplome usw. geben die notwendige Ergin-
zung, um die vielfiltige politische und auch wirtschaftliche Tatig-
keit hochgestellter Personlichkeiten zu ergriinden. Aus den Steuer-
biichern werden wir zugleich iiber die finanzielle Stirke des Ein-
zelnen unterrichtet, medizinische Gutachten, private Korrespon-
denzen, Geschiftsbiicher u. a. m. mogen manch wertvolles Einzel-
detail liefern.

Viel schwerer ist das Privatleben des mittelalterlichen Men-
schen zu erfassen. Das hiingt mit der recht einseitigen Ueberliefe-
rung des Archivmaterials iiberhaupt zusammen. Wir finden
solches z. B. iiber Konflikte des Individuums mit der bestehenden
Gesellschaftsordnung. Der Niederschlag sind die Straf- und Ge-
richtsakten. Als wichtigste Gattung etwa die Urfehdebiicher, Hen-
kermanualien, Leistungsbiicher usw. Oder aber wir lernen die Strei-
tigkeiten und Auseinandersetzungen verschiedener Parteien und
Personen vor den Gerichten kennen. Dafiir steht nun, je nach der
Erhaltung der Archive, ein ungeheures, noch gar nicht geniigend
gehobenes Material zur Verfiigung. Die Gerichtsarchive des Mittel-
alters, die in ihren einzelnen Gruppen bis ins 13. Jahrhundert zu-
riickfiihren, und die umfangreichen Notariatsprotokolle, bei uns
besonders Freiburgs und des Wallis, ebenfalls seit dem 14. Jahr-
hundert erhalten, spiegeln die Fiille dieser Beziehungen der Privat-
leute unter sich wieder. Man darf mit Recht die Forderung erheben,
dass einmal das mittelalterliche Stidteleben des 14. und 15. Jahr-
hunderts auf Grund dieser untriiglichen Quellen bearbeitet werde.
Eine Quelle besonderer Art stellen die Verzeichnisse der an offent-
lichen Lotterien beteiligten Privatleute dar, die sogenannten
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Glitckshafenrodel. Basel besitzt fiir eine Reihe von Jahren solche
seit 1471 (?), Ziirich den bekannten grossen von 1504 *).

Eigentliche Privatarchivalien oder sogar private Archive aus
dem Mittelalter sind selten, dafiir um so schétzbarer. Sie konnten
sich erhalten, indem Privatleute ihre Urkunden, Akten, Briefe usw.
einem vertrauenswiirdigen Institut, meist der Kirche, dem Kloster,
dem stidtischen Archiv, zur vorsorglichen Aufbewahrung {iber-
gaben, wie heute Private ihre Archivalien in Bibliotheken und
Archiven deponieren. Wir besitzen dariiber manch interessante
Nachricht, die archivgeschichtlich von Wert ist. Oder es sind Ar-
chivalien privaten Charakters bei Uebergang einer Liegenschaft
usw. in die tote oder Offentliche Hand mitiibernommen worden.
So erklire ich mir die Erhaltung der frithen rétischen Urkunden
des 9. Jahrhunderts, die sich heute im Stiftsarchiv St. Gallen be-
finden *®). Eine erst in moderner Zeit angelegte Sammlung stellt
z.B. diejenige der Hausurkunden (Liegenschaftsurkunden) im
Staatsarchiv Basel dar, mit tausenden von Stiicken ab 1256 °%).
Nur relativ selten sind dagegen mittelalterliche Privatarchive bis
auf uns gekommen. Moglich ist dies vor allem bei uralten patrizi-
schen oder Adelsfamilien, wo sich recht gute und alte Archive
vorfinden. Auch durch Erbschaft konnen sich einzelne wichtige
private Archivalien bis auf uns gerettet haben. Vielleicht ist dies
der Fall bei dem beriihmten Basler Handlungsbuch des Ulrich
Meltinger **). Im ganzen ist aber das so auf uns gekommene Ar-
chivmaterial von geringem Umfang.

51y Der Ziircher ist gedruckt, indessen noch nicht verdffentlicht, die
Ausgabe im Ziircher Staatsarchiv benutzbar. Vgl. Hist. biogr. Lex. der
Schweiz III, 570 f. (Hegi). Fiir den Basler Wackernagel, Repertorium, 313.

52) Vgl. u. a. Helbok, Regesten von Vorarlberg und Liechtenstein I, 1 ff.

53) Wackernagel, Repertorium, 689 ff.

54y Wackernagel, Repertorium, 685. Das wertvolie Geschéiftsbuch aus
den Jahren 1470—1493 sollte léingst durch den Druck der Forschung zu-
ganglich gemacht sein, zumal wir nur sehr wenige mittelalterliche Geschéfts-
manualien besitzen.
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Auf dem Gebiete der Medidvistik fillt der wissenschaftlichen
Genealogie als einer historischen Disziplin manche wichtige Auf-
gabe zu, die sie auf Grund ihrer eigenen Forschungsmethoden in
besonderem Masse zu erfiillen in der Lage ist; daneben aber hat
sie auch die Aufgabe, an den wichtigen editorischen Arbeiten wie
der Herausgabe der Anniversare, Urbare, Biirgerbiicher usw. in-
tensiv mitzuarbeiten und unsere Kenntnis vom spiten Mittelalter
durch ihre charakteristische Fragestellung zu vertiefen und zu
erweitern.

Wanderungen der Berner

von Dr. Joseph R0sli, Bern

(Fortsetzung aus Jahrgang 1939, Heft 11/12)

Im Colmarer Jahrbuch von 1937 veroffentlichte Ch. Eglins-
dorfer ausfihrliche Listen der vom 16. bis zum 18. Jahrhundert
in Sundhofen-Appenweier ein- und durchgewanderten Schweizer.
Neben vielen richtigen Orts- und Familiennamen finden sich darin
freilich zahlreiche oft bis zur Unkenntlichkeit verdorbene For-
men, die wohl daher zu erklidren sind, dass die des schweizeri-
schen Idioms unkundigen Pfarrer die miindlichen Angaben der
Einwanderer rein nach dem Gehor zur Kenntnis nahmen und sie
infolgedessen verschrieben. Der Verfasser hat sich vielfach mit
Erfolg bemiiht, Dunkles aufzuhellen; wenn ihm das nicht durch-
wegs gelang, so diene ihm zur Genugtuung, dass selbst heimat-
kundige Schweizer nicht in der Lage sind, alle Rétsel, die ihnen
der Namenzyklus von Sundhofen-Appenweier aufgibt, glatt zu
16sen.

Nicht minder aufschlussreich und wertvoll sind die Ergeb-
nisse der eifrigen Forschungen nach Schweizer Einwanderern in
der Pfalz, die in den letzten zwei Jahrzehnten von verschiedenen
Autoren in den Mannheimer Geschichtsbldttern, den Bléttern fiir
pfilzische Kirchengeschichte u. s. w. publiziert worden sind. Ueber
diese wird die bereits angekiindigte Bibliographie von Ernst Wein-
gart am Schlusse dieses Aufsatzes detailliert Auskunft geben. Aus



	Mittelalterliche Quellen für den Familienforscher [Schluss]

